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Allen Bürgerinnen und Bürgern
wünschen wir

frohe Ostern
und

erholsame Feiertage.

Für den Gemeinderat und
die Verwaltung

Wolfgang Jautz
Bürgermeister

Ostern
Es rauschen und klingen,
Es duften und singen
Die Wipfel im Hain,
Die Blumen am Rain,
Die Bächlein in Klüften,
Die Vöglein in Lüften:
Der Herr ist erstanden!

Was steht ihr und weinet
Um Gräber vereinet?
Der Sieg ist errungen,
Der Tod ist bezwungen,
Der Stein ist gehoben,
Es tönet von oben:
Der Herr ist erstanden!

Julius Sturm 1816-1896

Gemeinde Warthausen Landkreis Biberach

Öffentliche Bekanntmachung 
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 

für die Wahl zum Europäischen Parlament -Europawahl-
und für die Wahl des Gemeinderats und des Kreistags

sowie die Erteilung von Wahlscheinen 
für diese Wahlen am 25. Mai 2014

Am 25. Mai 2014 findet in der Bundesrepublik Deutschland die
Wahl zum Europäischen Parlament - Europawahl - und gleich-
zeitig finden in der Gemeinde Warthausen die Kommunalwahlen
- Wahl des Gemeinderats und Wahl des Kreistags - statt.
1. Die Wählerverzeichnisse für die Europawahl und die Kom-

munalwahlen - für die Wahlbezirke der Gemeinde Wart-
hausen werden in der Zeit vom 5. Mai 2014 bis 9. Mai
2014 während der allgemeinen Öffnungszeiten für Wahl-
berechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. 

Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und Vollstän-
digkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis einge-
tragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter
die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen
im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprü-
fen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen
sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wähler-
verzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung
besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten,
für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß den §
21 Abs. 5 des Melderechtsrahmengesetzes und § 33 Abs.
1 des Meldegesetzes eingetragen ist.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren
geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät
möglich.

Ort der Einsichtnahme

Bürgermeisteramt Warthausen
Alte Biberacher Straße 13
88447 Warthausen
Zimmer 1, barrierefrei

Amtliche Bekanntmachungen



Wählen kann nur, wer in die Wählerverzeichnisse für die
Europawahl/Kommunalwahlen eingetragen ist oder einen
Wahlschein für diese Wahlen hat.

2. Für die Kommunalwahlen gilt außerdem
2.1 Wahl des Gemeinderats

Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen durch
Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus der
Gemeinde verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren
seit dieser Veränderung wieder in die Gemeinde zuziehen
oder dort ihre Hauptwohnung begründen, werden, wenn
sie am Wahltag noch nicht drei Monate wieder in der
Gemeinde wohnen oder ihre Hauptwohnung begründet
haben, nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis einge-
tragen. 

2.2 Wahl des Kreistags - 
Personen, die ihr Wahlrecht für die Wahl des Kreistags
durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus
dem Landkreis  verloren haben und vor Ablauf von drei
Jahren seit dieser Veränderung wieder in den Landkreis
zuziehen oder dort ihre Hauptwohnung begründen, wer-
den, wenn sie am Wahltag noch nicht drei Monate wieder
im Landkreis wohnen oder ihre Hauptwohnung begründet
haben, ebenfalls nur auf Antrag in das Wählerverzeich-
nis eingetragen. Ist die Gemeinde, in der ein Antrag auf
Eintragung in das Wählerverzeichnis gestellt wird, nicht
identisch mit der Gemeinde, von der aus der Wahlberech-
tigte seinerzeit den Landkreis verlassen hat oder seine
Hauptwohnung verlegt hat, ist dem Antrag auf Eintragung
in das Wählerverzeichnis eine Bestätigung über den Zeit-
punkt des Wegzugs oder der Verlegung der Hauptwoh-
nung aus dem Landkreis sowie über das Wahlrecht zu die-
sem Zeitpunkt beizufügen. Die Bestätigung erteilt kosten-
frei die Gemeinde, aus der der Wahlberechtigte seinerzeit
weggezogen ist oder aus der er seine Hauptwohnung ver-
legt hat.

2.3 Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 22 Meldegesetz
nicht der Meldepflicht unterliegen und nicht in das Melde-
register eingetragen sind, werden ebenfalls nur auf
Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Dem
schriftlichen Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeich-
nis hat der Unionsbürger eine Versicherung an Eides statt
mit den Erklärungen nach § 3 Abs. 3 und 4 Kommunal-
wahlordnung anzuschließen.
Die Anträge auf Eintragung in das Wählerverzeichnis
müssen schriftlich gestellt werden und spätestens bis
zum Sonntag, 04. Mai 2014 (keine Verlängerung mög-
lich) beim Bürgermeisteramt Warthausen, Alte Bibera-
cher Straße 13, 88447 Warthausen eingehen.
Vordrucke für diese Anträge und Erklärungen hält das
Bürgermeisteramt Warthausen, Alte Biberacher
Straße 13, 88447 Warthausen, Zimmer 1 bereit.
Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der Antrag-
stellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.
Wird dem Antrag entsprochen, erhält der Betroffene eine
Wahlbenachrichtigung, sofern er nicht gleichzeitig einen
Wahlschein beantragt hat.

3. Wer die Wählerverzeichnisse für unrichtig oder unvollstän-
dig hält, kann während des o.g. Zeitraums (Nr. 1), späte-
stens am Freitag, 9. Mai 2014 bis 12.30 Uhr, bei der
Gemeindebehörde, Bürgermeisteramt Warthausen, Alte
Biberacher Straße 13, 88447 Warthausen, Einspruch ein-
legen (bzgl. Europawahl) bzw. einen Antrag auf Berichti-
gung (bzgl. der Kommunalwahlen) des/der Wählerver-
zeichnisse(s) stellen.
 Der Einspruch/Antrag kann schriftlich oder durch
Erklärung zur Niederschrift eingelegt/gestellt werden.

4. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetra-
gen sind, erhalten bis spätestens 4. Mai 2014 eine Wahl-
benachrichtigung.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber
glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das
Wählerverzeichnis einlegen bzw. Antrag auf Berichtigung

stellen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein
Wahlrecht nicht ausüben kann.
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerver-
zeichnis eingetragen werden und die bereits einen Wahl-
schein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten
keine Wahlbenachrichtigung.
Der Wahlberechtigte kann grundsätzlich nur in dem Wahl-
raum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeich-
nis er eingetragen ist. Der Wahlraum ist in der Wahlbe-
nachrichtigung angegeben. Wer in einem anderen Wahl-
bezirk oder durch Briefwahl wählen möchte, benötigt dazu
einen Wahlschein (siehe Nr. 5).

5. Wahlschein
5.1 Wer einen Wahlschein für die Europawahl hat, kann im

Landkreis Biberach durch Stimmabgabe in einem beliebi-
gen Wahlraum dieses Landkreises oder durch Briefwahl
teilnehmen.

5.2 Wer einen Wahlschein für die Kommunalwahlen hat,
kann entweder in einem beliebigen Wahlraum des im
Wahlschein angegebenen Gebiets oder durch Briefwahl
wählen.

6. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
6.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-

rechtigter,
6.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahl-

berechtigter,
6.2.1 wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die

nachstehende Antragsfrist auf Aufnahme in das Wähler-
verzeichnis versäumt hat;
Europawahl
bei Deutschen nach § 17 Abs. 1, bei Unionsbürgern nach §
17a Abs. 2 Europawahlordnung (EuWO) bis zum 4. Mai 2014,
Kommunalwahlen
bei Wahlberechtigten nach § 3 Abs. 2 und 4 Kommunalwahl-
ordnung (KomWO) (vgl. 2.1, 2.2, 2.3) bis zum 4. Mai 2014.
Dies gilt auch, wenn ein Unionsbürger nachweist, dass er
ohne sein Verschulden versäumt hat, rechtzeitig die zur
Feststellung seines Wahlrechts verlangten Nachweise
nach § 3 Abs. 3 und 4 KomWO vorzulegen,

6.2.2 wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden
bei der Europawahl
die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach §
21 Abs. 1 EuWO bis zum 9. Mai 2014 versäumt hat,
bei den Kommunalwahlen
die Frist für den Antrag auf Berichtigung des Wählerver-
zeichnisses nach § 6 Abs. 2 Kommunalwahlgesetz (Kom-
WG) bis zum 9. Mai 2014 versäumt hat.
Dies gilt auch, wenn ein Unionsbürger nachweist, dass er
ohne sein Verschulden versäumt hat, rechtzeitig die zur
Feststellung seines Wahlrechts verlangten Nachweise
nach § 3 Abs. 3 und 4 KomWO vorzulegen.

6.2.3 wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl 
bei der Europawahl 
bei Deutschen erst nach Ablauf der Antragsfrist nach § 17
Abs. 1 der EuWO, bei Unionsbürgern nach § 17a Abs. 2
EuWO, oder erst nach Ablauf der Einspruchsfrist nach §
21 Abs. 1 EuWO entstanden ist;
bei den Kommunalwahlen 
erst nach Ablauf der Antragsfrist nach § 3 Abs. 2 und 4
KomWO oder der Einsichtsfrist nach § 6 Abs. 2 KomWG
entstanden ist.

6.2.4 wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren (Europa-
wahl)/Widerspruchsverfahren (Kommunalwahlen) festge-
stellt worden und die Feststellung erst nach Abschluss des
Wählerverzeichnisses zur Kenntnis des Bürgermeisteram-
tes gelangt ist.

zu
6.1 Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis einge-

tragenen Wahlberechtigten bis zum Freitag, 23. Mai 2014,
18.00 Uhr, beim Bürgermeisteramt Warthausen, Alte
Biberacher Straße 13, 88447 Warthausen, Zimmer 1
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mündlich, schriftlich oder in elektronischer Form beantragt
werden.
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Auf-
suchen des Wahlraums nicht oder nur unter nicht zumut-
baren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag
noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden.
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der
beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis
zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein
erteilt werden.

zu
6.2 Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberech-

tigte können aus den unter Nr. 6.2.1 - 6.2.4 angegebenen
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins noch
bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen.
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vor-
lage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er
dazu berechtigt ist. Ein behinderter Wahlberechtigter kann
sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person
bedienen.

7. Ein Wahlberechtigter, der durch Briefwahl wählen will,
erhält mit den Briefwahlunterlagen für die Europawahl
einen roten Wahlbriefumschlag, mit den Briefwahlunter-
lagen für die Kommunalwahlen einen gelben Wahl-
briefumschlag. Die Anschriften, an die die Wahlbriefe
zurückzusenden ist, sind auf den Wahlbriefumschlägen
angegeben. Ein Merkblatt für die Briefwahl zur Europa-
wahl und die Hinweise für die Briefwahl zu den Kommu-
nalwahlen auf der Rückseite des Wahlscheins enthalten
die für den Wähler notwendigen Informationen.

7.1 Briefwahl für die Europawahl
Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte
- einen amtlichen Stimmzettel,
- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag,
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief

zurückzusenden ist, versehenen roten Wahlbriefum-
schlag mit dem Aufdruck „Wahlbrief für die Europa-
wahl“ und

- ein Merkblatt für die Briefwahl.
7.2 Briefwahl für die Kommunalwahlen

Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte
- die amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der er wahl-

berechtigt ist, mit zugehörigen Merkblättern, 
- die/den dazugehörigen amtlichen Stimmzettelum-

schlag/Stimmzettelumschläge für die Briefwahl,
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief

zurückzusenden ist, versehenen gelben Wahlbriefum-
schlag mit dem Aufdruck „Wahlbrief für die kommu-
nale Wahl“.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für
einen anderen ist 
im Falle der Europawahl nur möglich, wenn die Berechti-
gung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage
einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die
bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtig-
te vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor Emp-
fangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf
Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuwei-
sen;
im Falle der Kommunalwahlen nur zulässig, wenn die
Empfangsberechtigung durch schriftliche Vollmacht nach-
gewiesen wird.
Der Wahlberechtigte, der seine Briefwahlunterlagen beim
Bürgermeisteramt selbst in Empfang nimmt, kann an Ort
und Stelle die Briefwahl ausüben.
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief/die
Wahlbriefe mit dem Stimmzettel/den Stimmzetteln und
den Wahlscheinen so rechtzeitig an die angegebene Stel-
le absenden, dass die Wahlbriefe dort spätestens am
Wahltag bis 18.00 Uhr eingehen.
Wähler, die bei der Europawahl und bei den Kommunal-
wahlen durch Briefwahl wählen, müssen zwei Wahlbrie-

fe absenden (roter Wahlbrief = Europawahl, gelber Wahl-
brief = für die kommunale Wahl).
Der Wahlbrief für die Europawahl wird innerhalb der
Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versen-
dungsform ausschließlich von der Deutschen Post  unent-
geltlich befördert.
Der Wahlbrief für die Kommunalwahlen wird innerhalb
der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versen-
dungsform unentgeltlich befördert.
Die Wahlbriefe können auch bei der auf dem Wahlbrief
angegebenen Stelle abgegeben werden.

Warthausen, den 17.04.2014
Bürgermeisteramt

Wolfgang Jautz
Bürgermeister
Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit beschränken sich die
Personenbezeichnungen auf die männliche Form.

Verwaltungsgemeinschaft
Biberach an der Riss
3. Änderung des Flächennutzungsplans der Verwaltungs-
gemeinschaft Biberach
- erneute öffentliche Auslegung nach § 3 Absatz 2 BauGB-
1. Erneute öffentliche Auslegung des Entwurfes nach § 3
Abs. 2 BauGB
Der 3. Änderungsentwurf des Flächennutzungsplans lag ein-
schließlich Begründung bereits in der Zeit vom 9. Dezember
2013 bis 17. Januar 2014 im Stadtplanungsamt aus.
Auf Grundlage der eingegangenen Stellungnahmen wurde die
Begründung überarbeitet. Neu enthalten sind darin Ausführun-
gen zum Biotopverbund für alle Flächenneuausweisungen sowie
Ausführungen zu den möglichen Auswirkungen der Flächenaus-
weisung „Gewerbegebiet Wasserfall“ in Hochdorf auf das FFH
Schutzgebiet „Riß und Umlach südlich Biberach“.
Der Änderungsentwurf mit neuer Begründung wird deshalb vom
28. April 2014 bis 23. Mai 2014 (je einschließlich) im Flur des
Stadtplanungsamts Biberach, Museumstraße 2, 88400 Biberach
an der Riß während der Dienststunden öffentlich ausgelegt.
Zusätzlich liegt dieser Plan einschließlich Begründung im Rat-
haus jeder Mitgliedsgemeinde (Attenweiler, Eberhardzell, Hoch-
dorf, Maselheim, Mittelbiberach, Ummendorf, Warthausen)
öffentlich aus.
Bestandteil der ausgelegten Unterlagen sind auch die bereits
vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen.
Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar:
- Umweltbericht mit Beschreibung und Bewertung der voraus-

sichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen auf die
Schutzgüter (Boden, Wasser, Klima und Luft, Mensch,
Gesundheit und Erholung, Landschaft- und Ortsbild, Kultur-
und Sachgüter, Natura 2000 Schutzgebiete) und ihre Wech-
selwirkung unter Berücksichtigung der geplanten Maßnah-
men zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der
nachteiligen Auswirkungen.

- Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag mit Aussagen darüber, ob
die Flächendarstellung auf Ebene des Flächennutzungsplanes
an artenschutzrechtlichen Verbotsbeständen scheitern wird.

- Landschaftsplan mit Beschreibung von Leitbildern und Ent-
wicklungszielen für Landschaft, um die Leistungsfähigkeit
des Naturhaushaltes und das Landschaftsbild zu erhalten
und zu entwickeln.

- Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange zu den
Aspekten:
• strategische Umweltprüfung
• Umweltauswirkungen
• Artenschutz
• naturschutzrechtlicher Ausgleich
• Landschaftsplan
• Landschaftsschutzgebiet
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• Natura 2000-Gebiete und dessen Vorprüfung
• Waldbiotope
• Biotope gemäß § 32 Naturschutzgesetz
• Immissionsschutz
• Hochwasser- und Gewässerschutz
• Wasserschutzgebiete
• Beseitigung von Oberflächenwasser
• Altlasten
• Geologie

2. Möglichkeiten zur Stellungnahme
Stellungnahmen können lediglich zu den seit der letzten Offen-
lage hinzugekommenen Inhalten der Begründung der 3. Ände-
rung des Flächennutzungsplans abgegeben werden. Diese kön-
nen während der genannten Auslegungsfrist beim Stadtpla-
nungsamt Biberach, Museumstraße 2, 88400 Biberach oder bei
den Gemeindeverwaltungen der Mitgliedsgemeinden schriftlich,
während der Dienststunden auch mündlich zur Niederschrift vor-
gebracht werden. Da das Ergebnis der Behandlung der Stel-
lungnahmen mitgeteilt wird, ist die Angabe der Anschrift des Ver-
fassers zweckmäßig. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfas-
sung über den Flächennutzungsplan unberücksichtigt bleiben
können.
Ebenso wird darauf verwiesen, dass ein Antrag auf Normenkon-
trolle nach § 47 VwGO unzulässig ist, soweit mit ihm Einwen-
dungen gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der
Beteiligung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber
hätten geltend gemacht werden können.
Biberach, 14.04.2014
Kuhlmann
Baubürgermeister

Rentenberatung bei der DAK Biberach
Die nächste Rentenberatung durch den Versichertenberater der
Deutschen Rentenversicherung Bund, Peter Kübler ist am
28.04.2014
im DAK Servicecenter Biberach, Pfluggasse 4. Die Beratung ist
kostenlos und für alle Versicherten der Deutschen Rentenversi-
cherung möglich.
Zur  Beratung sind die vorhandenen Rentenunterlagen sowie ein
gültiger Personalausweis notwendig.  Bei einer Rentenantrag-
stellung  wird zusätzlich die IBAN der Bank und die Steuernum-
mer des Finanzamtes  benötigt. 
Anmeldung und Beratungstermin telefonisch bei der DAK unter
07351 349569988

Unsere Jubilare in dieser Woche
18.04. Herr Arthur Müller

Ehinger Straße 30/1
Warthausen
87. Geburtstag

20.04. Herr Kurt Kales
Am Weiher 26
Birkenhard
76. Geburtstag

23.04. Herr Otto Dorn
Ehinger Straße 28
Warthausen
76. Geburtstag

Wir wünschen für die Zukunft alles Gute, 
Gesundheit und Gottes Segen! 
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Verlegung des Wochenmarktes

In der Karwoche findet der Wochenmarkt

heute Donnerstag, 17.04.2014,
von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr

statt. 
 

Rathaus Warthausen
Kleine Galerie, OG

Frühlingsausstellung
“Jetzt wächst es auf”

Neue Arbeiten
Gerda M. Fuchs

21. März bis 9. Mai 2014
zu den Öffnungszeiten
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Ferienprogramm 2014
für Daheimgebliebene!

Ideen haben wir jede Menge!

Malwettbewerbe, Dorfrallye, Wasserschlacht im Freibad, Lagerfeuer mit Stockbrot, sportliche
Aktivitäten, fischen, Musik machen, Zumba tanzen, Dekoratives für Garten und Haus, Themen-
tage, Ausflüge, u.v.m. 
Hierzu brauchen wir Dich/Sie! Um ein tolles und kurzweiliges Ferienprogramm auf die Beine zu
stellen, bei dem für jeden etwas geboten wird, werden viele ehrenamtliche Helfer benötigt, die
Verantwortung für einen Ferientag oder für ein paar Stunden übernehmen. 
Aufgerufen sind alle Vereine, Gruppen, Firmen aber auch Privatpersonen, Eltern, Onkel, Tanten,
Opas und Omas, die mithelfen wollen ein super Ferienprogramm für die daheimgebliebenen Kin-
der und Jugendlichen auf die Beine zu stellen. Durch kleine Unkostenbeiträge werden Deine/Ihre
Ausgaben gedeckt. 
Außerdem wollen wir „vorausschauend“ für den Jubiläums-Weihnachtsmarkt in diesem Jahr schö-
ne weihnachtliche Dekoration aus Glas, Holz, Wachs und Naturmaterialien herstellen. 
Gerne sind wir auch bei der Umsetzung von Ideen oder der weiteren Ideenfindung behilflich.
Wer gerne mitmachen möchte, sollte sich bis spätestens 31.05.2014 bei Bärbel Fischbach, Zim-
mer 4, Rathaus Warthausen oder unter fischbach@warthausen.de melden oder füllen Sie den
untenstehenden Informationsabschnitt aus und bringen Sie ihn im Rathaus vorbei.
(In der Zeit vom 21.04. bis 02.05. ist Frau Fischbach bei einer Fortbildung und somit nicht
erreichbar.)

Wir freuen uns auf ein abwechslungsreiches Programm!

                    

Sommerferienprogramm 2014
Ich mach mit! 

Name, Anschrift

_______________________________________________________________________

Tel.Nr., E-Mail-Adresse

_______________________________________________________________________

Mein Angebot, meine Idee …..

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Wieviel Stunden werden benötigt, Ganztages-Angebot ….

_______________________________________________________________________



Karfreitag, 18.04.
9.30 Uhr Warthausen: Gottesdienst mit Abendmahl. 

11.00 Uhr Schemmerberg: Gottesdienst mit Abendmahl.
(Pfarrer Hans-Dieter Bosch)

Ostersonntag, 20.04.
9.30 Uhr Warthausen: Familiengottesdienst mit Taufe.

11.00 Uhr Schemmerberg: Gottesdienst mit Taufe.
(Pfarrer Hans-Dieter Bosch)

Sonntag nach Ostern, Quasimodogeniti, 27.04.
9.30 Uhr Biberach, Stadtpfarrkirche: Gottesdienst. 

(Pfarrer Albrecht Schmieg)

Radtraining im April 
Wir beginnen wieder mit unserem Radtraining!
Treffpunkt: Immer mittwochs (16., 23. und 30.04.2014) um
18.30 Uhr an der Raiba Warthausen.Es sind alle Mitglieder und
Interessenten, die gerne radeln, herzlich dazu eingeladen.

Maibaum Birkenhard – Termine
Zum Kranzen und Vorbereiten des Maibaums treffen wir uns an
den folgenden Terminen:
Dienstag 22.04.2014 und Mittwoch 23.04.2014
jeweils ab 14:00 Uhr. 
Samstag 26.04.2014 ab 9:00 Uhr.
Treffpunkt jeweils wie gehabt im Hof der Familie Schrack in der
Warthauser Straße 3

Der Maibaumaufbau mit anschließender Hockete ist am Mitt-
woch, den 30.04.2014. Hierzu treffen wir uns zum Vorbereiten
des Maibaums voraussichtlich bereits gegen 14:00 Uhr und
würden uns freuen, wenn hier viele helfende Hände zur Stelle
sind, damit es beim Stellen mit dem Kranwagen zu keinen Ver-
zögerungen kommt. Die genaue Uhrzeit geben wir noch
bekannt, da diese von der Verfügbarkeit des Kranwagens
abhängt.

Aktuelle Termine & Informationen sind auch auf unserer Inter-
netseite www.brauchtumsfreunde-birkenhard.de zu finden.

Einladung zur Jahreshauptversammlung - Voranzeige 
Unsere diesjährige Jahreshauptversammlung findet am Montag,
28.04.2014, um 19:30 Uhr im Café Hotel Schloßblick statt.
Tagesordnung: 1. Begrüßung, 2. Bericht des 1. Vorsitzenden, 3.
Kassenbericht, 4. Kassenprüfbericht, 5. Entlastungen der Vor-
standschaft, 6. Wahlen, 7. Verschiedenes, Wünsche und Anträge.
Anträge können von jedem ordentlichen Mitglied des Gewerbe-
vereins bis zum 22.04.2014 beim 1. Vorsitzenden eingereicht
werden.

So. 20.04.2014 
Am Ostersonntag wird auch dieses Jahr wieder traditionell der
Osterhase zum Schützenhaus kommen. Wir möchten dazu
heute schon die gesamte Gemeinde herzlich einladen! Kleine
und auch große Gäste werden an diesem Nachmittag gegen
eine geringe Gebühr vom Osterhasen beschenkt. Auf ihren
Besuch freut sich der Schützenverein Birkenhard 1924 e.V. 

Fr. 25.04.2014 
Altersrunde zu den bekannten Schießzeiten in Essendorf 

Sa. 26.04.2014 
Für Samstag, den 26.04.2014, ist wieder eine Werbe-
veranstaltung im Schützenhaus geplant. Dieses Jahr geht es um
„Prävention – Fitness – Regeneration“. Beginnen werden wir
gegen 19:00 Uhr mit einem gemeinsamen Vesper, danach
werden die Produkte vorgeführt. An alle Mitglieder & Gönner des
Schützenvereins an der Stelle die Bitte um zahlreiche
Teilnahme. Fragen und Anmeldung bei Achim Heckenberger
unter der bekannten Telefonnummer, oder direkt im Schützen-
haus. Wir hoffen wieder auf eine zahlreiche Teilnahme. 
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Evang. Kirchengemeinde Warthausen

Evang. Pfarramt: 
Pfarrer Hans-Dieter Bosch. 
Martin-Luther-Str. 6  
88447 Warthausen

Telefon (07351) 13914, Fax (07351) 7984
E-Mail: Pfarramt.Warthausen@elkw.de
Seelsorge in den Pflegeheimen:
Pfarrer Herbert Seichter, Attenweiler:  Tel. (07357) 856

Kirchliche Nachrichten

mit den Orten: Schemmerhofen, Schemmerberg, Ingerkin-
gen und Altheim, Äpfingen, Sulmingen, Laupertshausen
und Ellmannsweiler, Warthausen, Birkenhard, Oberhöfen,
Röhrwangen und Herrlishöfen.

Veranstaltungen 

Vereine    Organisationen

Berg- und Heimatfreunde

Brauchtumsfreunde Birkenhard
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GEÄNDERTER
REDAKTIONSSCHLUSS!
Wegen des Feiertages 1. Mai ist der Redaktionsschluss
für die Woche 18 bereits am Dienstag, 29. April 2014,
11.00 Uhr. 
Um Einhaltung des Termins wird gebeten.     Der Verlag
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Gewerbeverein Warthausen 

im Bund der Selbstständigen e.V.

Schützenverein Birkenhard



So. 27.04.2014 
Vorderladerpokal im Schützenhaus ab 09:00 Uhr 

Fußball
II. Mannschaft:
Donnerstag, 17.04., Nachholspiel beim SV Schemmerhofen,
Beginn 18.00 Uhr
I. Mannschaft:
Samstag, 19.04. um 15.00 Uhr Viertelfinalspiel des Bezirkspo-
kals auswärts gegen den FV Olympia Laupheim II.
Uber zahlreiche Unterstützung bei den Auswärtsspielen würden
sich die Spieler sehr freuen.

Tischtennis 
Rückblick auf die Saison 2013/14 der Jungen 
Am 06.04.2014 endete die Saison der Jugendlichen der Tisch-
tennisabteilung. Am erfolgreichsten war die 1. Jugendmann-
schaft, die innerhalb von 2 Jahren von der Kreisklasse über die
Kreisliga in die Bezirksklasse aufgestiegen ist. Vor der Saison
wurde die Mannschaft als Abstiegskandidat, bestenfalls als Mit-
telfeldaspirant gehandelt. Doch die Jungs steigerten sich von
Spiel zu Spiel und hatten im letzten Saisonspiel sogar die Mög-
lichkeit zur Meisterschaft. Die Partie konnte zwar offen gestaltet
werden, schließlich setzte sich aber doch der Titelfavorit aus
Ertingen glücklich durch. Als Rundenzweiter hat unsere Mann-
schaft dennoch den Aufstieg in die höchste Jugendklasse Ober-
schwabens erreicht.
In der gleichen Klasse trat auch die Jungen II an. Leider verlief
deren Saison nicht so erfolgreich. Jeweils ein Unentschieden in
der Vor- und in der Rückrunde konnte erreicht werden.

Die Spieler der Jungen I von links: Martin Reichle 9:8 Siege,
Timo Reichle 12:14, Moritz Scheffold 12:10, Jonas Hauser 18:5.
Die Doppel Reichle/Reichle (7:5) bzw. Hauser/Scheffold (10:4)
gehörten zu den Besten der gesamten Bezirksklasse.

Für die dritte Jugendmannschaft galt in der Kreisklasse Gruppe
3 ähnliches. 2 erfahrene Spieler mit Lars Städele und Lukas Bin-
der wurden von den Neueinsteigern Lars Dieminger und Alexan-
der Wallach ergänzt. Auch dieser Mannschaft wurde vor Saison-
beginn wenig zugetraut. Umso erstaunlicher, dass sich die Spie-
ler rasch zu einer tollen Truppe zusammengefunden haben.
Basis für die vielen Siege waren die hervorragenden Doppellei-
stungen. Die Standarddoppel gewannen 21, verloren aber nur
ein einziges Spiel. Deshalb konnten Siege erreicht werden, auch
wenn die Gegner die nominell stärkeren Einzelspieler in den
Reihen hatten. Nicht zu vergessen ist "Joker" Johannes Haag,
der als Ergänzungsspieler je 2 wichtige Einzel- und Doppelsiege
holte. Leider konnte die junge Truppe das "Endspiel" um die Mei-
sterschaft gegen Schwendi nicht gewinnen, steigt aber trotzdem
als Tabellenzweiter in die Kreisliga auf. Herzlichen Glück-
wunsch!!

In der Kreisklasse Gruppe 2 traten die jüngsten Spieler der
Tischtennisabteilung als Jungen IV an. Meist gegen bedeutend
ältere und erfahrenere Spieler konnte ein Spiel gewonnen wer-
den. Trotzdem waren die Trainer zufrieden. In den nächsten Jah-
ren werden sich mehr Siege einstellen, regelmäßiges Training
vorausgesetzt.

Spieler der Jungen III von links: Lukas Binder 14:11 Siege, Johan-
nes Haag 2:4, Alex Wallach 20:3, Lars Städele 11:14, Lars Die-
minger 6:7. Die Doppel Binder/Dieminger (10:0) und Wallach/Stä-
dele (11:1) waren die Nummern 2 und 3 der Kreisklasse.

Nähere Infos zur Tischtennisabteilung können im Internet unter
www.tsv-warthausen.de abgerufen werden. 

Sommertraining für Kinder und Jugendliche
Das Sommertraining 2014 des TC Warthausen für Kinder und
Jugendliche steht wieder an, welches ab 05. Mai bis zu den
Sommerferien (01. August) stattfindet. In den Pfingstferien findet
kein Training statt. Mitglieder wie auch Nichtmitglieder sind herz-
lich willkommen. Erfahrungsgemäß betragen die Kosten ca. 30€
für Mitglieder und ca. 45€ für Nicht-Mitglieder. Bei Interesse bitte
Anmeldung bei Christian Maier bis spätestens So. 20.04.2014,
entweder per e-mail: jugendwart@tc-warthausen.de mit der
Angabe der freien Zeiten oder per Tel. 07351-4290441 (ab 18
Uhr).

Unser nächstes Treffen ist am Dienstag, dem 22.04.2014 wie
immer um 14.30 Uhr im Café Schloßblick.

NABU Biberach und Umgebung 
Vögel beobachten im Wettenberger Ried
Am Ostersonntag, 20. April, bietet der
NABU Biberach eine Vogelexkursion zum
Kennenlernen der einheimischen und

durchziehenden Vogelarten im Wettenberger Ried an. 
Treffpunkt ist um 7:30 Uhr am Waldparkplatz Wettenberg
(Gemeinde Hochdorf). Anfahrt von Ummendorf oder Fischbach
her kommend am Ortsende Wettenberg bei der Weggabelung
links Richtung Wald. Dauer ca. 2-2,5 h. 
Bitte nach Möglichkeit Fernglas mitbringen. 
Die Teilnahmegebühr beträgt für Erwachsene 2 Euro, für Kinder
und Jugendliche 1 Euro. 
NABU-Mitglieder frei. 
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Landratsamt Biberach
Landesprogramm STÄRKE
Elternkurs in Biberach – 
Hilfe, mein Kind kommt in die Pubertät!
Am 29. April 2014 startet wieder ein kostenloses

Angebot für Familien im Rahmen des Landesprogramms STÄR-
KE. An drei Abenden wird das große Thema Pubertät behandelt.
Dabei geht es um Fragen wie: Was passiert in der Pubertät? Wie
und wo äußert sich Pubertät? Wie gehe ich mit meinem puber-
tierenden Kind am besten um? Und welche hilfreichen Beispiele
gibt es? Gerne werden auch konkrete Fragen der Teilnehmer
aufgegriffen. Dabei werden außer im Vortrag auch in Übungen
und im Gesprächskreis Lösungen für Probleme, die im Zusam-
menhang mit der Pubertät entstehen, gesucht. Außerdem ist es
auf Wunsch für einzelne Teilnehmer möglich, dass im Anschluss
an die Kurse bis zu fünf persönliche Gespräche stattfinden kön-
nen.
Der vom Kreisjugendamt angebotene Kurs findet in kleinen
Gruppen mit drei bis maximal acht Teilnehmern/Paaren in Bibe-
rach statt. Er umfasst drei Abende. Das Angebot wird vom Lan-
desprogramm STÄRKE gefördert und ist für alle Teilnehmer
kostenfrei.
Termine
Kurstermine für das Angebot in Biberach (Rollinstraße 15, 
1. Stock) sind am 29. April, 6. Mai und 13. Mai 2014 jeweils von
18 bis 21 Uhr.
Information und Anmeldung
Für Informationen und Anmeldungen können sich Interessierte
bei Kursleiterin Elke Pütz-Donauer unter der Telefonnummer
07392 967424 melden.

Offenes Singen im „Gasthaus Burren“
Das nächste Treffen für Freunde des Gesanges findet am Don-
nerstag, 24. April 2014 im „Gasthaus Burren“ statt. Beginn 19.30
Uhr.
Dabei wird Klara Volz, die „wandelnde Musikbox“ mit ihrem
Knopfakkordeon die Sangesfreunde begleiten.
Freundeskreis Offenes Singen Burren

Boote und Traktoren gesucht!!
Der Musikverein Obersulmetingen veranstaltet vom 10. - 18. Mai
2014 wieder sein traditionelles Zeltfest, zu dem wir Sie alle recht
herzlich einladen. 
Zum 18. Riss-Na-Fahra am 17. Mai – also dieses Jahr am
Samstagabend ab 18 Uhr suchen wir noch kreative Floßfahrer,
die bereit sind, mit ihrem selbstgebauten Boot die Riss hinunter
zu fahren. Prämiert werden das originellste Gefährt, die fanta-
sievollste Kleidung des Teams und die mitreißendste Fahrt. Zu
gewinnen gibt es ein Spanferkel mit Bier, einen Grillabend,
Pizzagutscheine und vieles mehr. Jeder Teilnehmer erhält ein T-
Shirt und eine Flasche Sekt. Infos und Anmeldungen zum Riss-
Na-Fahra unter riss-na-fahra@mv-obersulmetingen.de
Am Sonntag, den 18. Mai treffen sich Fahrzeuge von gestern
und heute bei unserem ersten Treffen ‚Traktor meets Blasmu-
sikʻ. Wir freuen uns über Oldtimer aller Art, aber auch hochmo-
derne Traktoren sind herzlich willkommen. Jeder Teilnehmer
erhält Verzehrbons sowie ein kleines Andenken. Infos hierzu
unter Tel.: 07392/4205.

Neuer Ratgeber
Achtung, Zucker!
Nicht nur Kuchen, Kekse und Schokoriegel enthalten viel Zucker
und gehören deshalb nicht täglich auf den Speiseplan. Auch ver-
meintlich gesunde Lebensmittel wie Fruchtsäfte, Müslis oder
Milchprodukte entpuppen sich oft als Zuckerbomben. Denn den
Zuckergehalt ihrer Produkte verschleiern viele Hersteller
dadurch, dass sie neben dem Haushaltszucker Saccharose
auch andere Arten wie Glukose oder Fruktose einsetzen. Oder
sie nutzen Süßstoffe wie Stevia oder Austauschstoffe wie Sorbit.

Wer auf Süßes nicht verzichten, sich aber gesund ernähren
möchte, findet Tipps im Ratgeber „Achtung, Zucker!“ der Ver-
braucherzentralen. 
Das neu erschienene Handbuch trägt den Untertitel „36 Zucker-
fallen, die jeder kennen sollte, und die besten Alternativen“ und
zeigt, wie viel Zucker wirklich in Fruchtjoghurts, Limonaden oder
Feinkostsalaten steckt. Direkt neben diesen nach Produktgrup-
pen geordneten Informationen findet der Leser jeweils passende
Tipps und Rezepte für eine zuckerarme Ernährung.
Bestellmöglichkeiten: Der Ratgeber „Achtung, Zucker!“, 1.
Auflage 2014, kann zum Preis von 8,90 Euro in einer unserer
Beratungsstellen gekauft oder für  zuzüglich 2,50 Versandkosten
über das Internet bestellt werden: www.vz-bw.de/ratgeber

Auch Bauten des 20. Jahrhunderts
sind preiswürdig

Der Denkmalschutzpreis Baden-Württemberg rückt die jün-
gere Architekturgeschichte in den Blick. Ausdrücklich
ermuntern die Auslober, der Schwäbische Heimatbund und
der Landesverein Badische Heimat, Eigentümer von Gebäu-
den des 20. Jahrhunderts, sich um den landesweit wich-
tigsten Denkmalpreis zu bewerben. Bis zu fünf Preisträger
werden mit einem Preisgeld von insgesamt 25.000 Euro
belohnt, das die Wüstenrot Stiftung zur Verfügung stellt. 
Um den Preis unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident
Winfried Kretschmann bewerben können sich private Eigentü-
mer von historischen Gebäuden aus Baden-Württemberg. Prä-
miert werden Gebäude, die in den vergangenen vier Jahren
erneuert wurden. Dabei sollte die historisch gewachsene Gestalt
innen wie außen so weit wie möglich bewahrt werden. Aber auch
zukunftsweisende Umnutzungen und moderne Akzente werden
ausgezeichnet, wenn sich die Neugestaltung in das historische
Gesamtbild einfügt.
„Mit stilprägenden Bauten ab den 1920er Jahren und besonders
aus der Nachkriegszeit wächst eine ganz neue Generation von
Baudenkmalen heran, die ebenso beachtens- und schützens-
wert ist wie ein mittelalterliches Fachwerkhaus“, betont Dr. Ger-
hard Kabierske, Vorsitzender der Expertenjury und wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am Südwestdeutschen Archiv für Archi-
tektur und Ingenieurbau in Karlsruhe. 
Neben dem Geldpreis erhalten die Preisträger sowie die Archi-
tekten und Restauratoren Urkunden. Zudem wird den Eigentü-
mern eine Bronzetafel zum Anbringen am Gebäude überreicht.
Bewerbungsschluss ist der 15. Mai 2014. Weitere Informationen
sowie die Broschüre zur Ausschreibung finden sich unter
www.denkmalschutzpreis.de. Die öffentliche Preisvergabe findet
Anfang 2015 statt.

Sicherheitstipp 
Faszination Motorrad - Reiz mit Risiko
Milde Temperaturen locken Motorradfahrer ins Freie. Vor Feh-
lern sind sie auch nach Jahren nicht gefeit: Zu schnelles Fahren
sowie Überholen trotz unklarer Verkehrslage oder Unübersicht-
lichkeit sind häufige Ursachen tödlicher Motorradunfälle. Fast
ein Drittel davon passiert ohne andere Beteiligte. Viele Motor-
radfahrer verunglücken auf Strecken, die sie zu kennen glauben.
Gerade zum Saisonstart laufen auch Erfahrene Gefahr, ihr Kön-
nen zu überschätzen. Ein guter Einstieg sind Fahrübungen auf
einem verkehrsfreien und abgelegenen Platz. Sie frischen das
Gefühl für Balance, Kurvenfahrt und Bremsen auf. Eine Unter-
weisung durch Profis gibt Sicherheit für Extremsituationen, dazu
gehört das optimale Bremsen. Gelegenheit bietet im Alb-Donau-
Kreis zum Beispiel ein Fahrsicherheitstraining bei der Verkehrs-
wacht Ehingen e.V. Auszüge aus diesem Training bietet der
Biker-Sonntag am 27. April 2014 in Ehingen ab 10 Uhr auf der
Verkehrsübungsanlage „Wolfsgurgel“ an der B 465.
Diesen Termin sollten sich Motorradbegeisterte also gleich vor-
merken. Der Arbeitskreis Verkehrssicherheit verspricht einen
erlebnisreichen Tag und eine ideale Gelegenheit zum Erfah-
rungsaustausch mit Gleichgesinnten.



Ab 10.00 Uhr lockt ein Weißwurstfrühstück. Höhepunkte bildet
ein Motorradgottesdienst mit Motorradweihe.
Profis des Deutschen Roten Kreuzes zeigen, wie man Motor-
radfahrern Erste Hilfe leistet.
Die Polizei zeigt Videos aus der Verkehrsüberwachung und
informiert über Risiken, die das Motorradfahren bei aller Faszi-
nation birgt.
Zusätzlich steht ein Fahrsimulator der Verkehrswacht Ehingen
zur Verfügung. Der TÜV informiert an seinem Stand auch zu
Abgas- und Geräuschmessungen.
Tipp: Erfahrene Biker kümmern sich früh um Reifen, Hauptun-
tersuchung, Bremsen und Beleuchtung.
Optimal ist ein Check durch einen Fachmann. Kompletter Schutz
durch Helm, Protektorenkombi, Handschuhe und Stiefel gehört
selbstverständlich dazu.
Andere Verkehrsteilnehmer müssen sich wieder auf Zweiradfah-
rer einstellen, deren schmale Silhouette wird eher übersehen, ihr
Tempo unterschätzt.
Der Arbeitskreis Verkehrssicherheit Alb-Donau/ Ulm wünscht
Zweiradfreunden einen guten Start in eine unfallfreie Saison -
und freut sich auf Ihren Besuch beim Biker-Sonntag in Ehingen.

Uraufführung “Lukas-Passion”
Am Karfreitag, den 18.4., um 15 Uhr, wird in der Heilig-Geist-Kir-
che Biberach die Lukas-Passion, komponiert von Ralf Klotz,
uraufgeführt. 
So wie die Leidensgeschichte Jesu mit Gefangennahme, Verhö-
ren, und Geißelung bis hin zum Kreuzestod sich dramatisch ver-
dichtet, so ist auch die Musik angelegt: aus der anfänglichen
Ruhe heraus entstehen zunehmend bewegte und sich verdich-
tende musikalische Gestalten, um nach Jesu Kreuzestod bis hin
zur Grablegung wieder in Ruhe auszuklingen. Diese Gestalten
sind perkussive Patterns, also rhythmisch-motivische Muster,
die stilistisch an die „minimal music“ angelehnt sind. Ständige,
leicht variierende Wiederholungen schaffen ein Zeitgefühl des
Stehenbleibens und Innehaltens, über dem sich die Leidenser-
zählung nach Lukas sprecherisch und sängerisch in gemäßigt
moderner Tonsprache entfaltet. Die wörtlichen Reden und Dialo-
ge werden in expressive Melodien gekleidet. Der Choral „Chris-
tus, der uns selig macht“ gliedert das Werk und gibt Raum zur
Komtemplation.
Mitwirkende sind das Vokalensemble Belcanto, Johanna Schu-
rer, Sopran, Verena Funk und Simon Egle, Marimbaphon und Dr.
Jan Sandel, Sprecher. Die Leitung hat Ralf Klotz.
Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird gebeten. Evangelisches
Kantorat Biberach.

Planetensuche an Ostern
Planetarium über Feiertage offen
An Ostern hat das Laupheimer Planetarium geöffnet und bietet
zusätzliche Vorführungen der brandneuen Sternenshow „Sind
wir allein? Die Entdeckung einer neuen Welt“. Eine „Tour durchs
Universum“, in Echtzeit berechnet, steht am 23. April um 20.45
Uhr auf dem Spielplan.
Die Erforschung von Planeten, die um ferne Sonnen kreisen,
und die spannende Suche nach Lebensspuren auf diesen Him-
melskörpern steht im Mittelpunkt des neuesten Laupheimer Pla-
netariumsprogramms. Im Foyer des Sternentheaters sind der-
zeit passend zum Thema Bilder des Konstanzer Künstlers
Michael Böhme ausgestellt. Die Sternenshow ist für Jugendliche
und Erwachsene geeignet. Sie läuft an Karfreitag, Ostersonn-
und -montag um 14.30 und 16 Uhr, an Karfreitag zusätzlich um
19.30 Uhr. Am Samstag kann man mit „Sind wir allein?“ um 19
Uhr und „Das Ende der Welt“ um 20.15 Uhr zwei unterschiedli-
che Programme zum vergünstigten Kombinationspreis besu-
chen. Speziell für Kinder von vier bis acht Jahren wird am 19.
April um 14 Uhr das Kinderprogramm „Einmal Pluto und zurück“
gezeigt.
Die „Tour durchs Universum“ am 23. April ermöglicht es den
Besuchern, auf andere Weise durchs All zu fliegen als in den
herkömmlichen Planetariumsprogrammen. Dabei bietet die

Anbindung an wissenschaftliche Datenbanken in Verbindung mit
den Ganzkuppel-Videoprojektoren Weltraumreisen mit „Live“-
Steuerung ohne vorherige Programmierung. Die Anblicke auf
der Reiseroute werden in Echtzeit aus riesigen Datenmengen
berechnet. „Raumpilot“ und fachkundiger „Reiseführer“ ist
Michael Bischof, der auch die Produktion der herkömmlichen
Sternenshows leitet. „Zwischendurch bleibt auch Zeit zum
Schauen und Staunen mit Musikuntermalung“, verspricht er.
INFO: Karten für das Planetarium können im Internet unter
„www.planetarium-laupheim.de“ und unter der Nummer
07392/91059 telefonisch gebucht werden. Vorführtermine im
Internet und telefonisch.

Federseemuseum Bad Buchau 
18. April (Karfreitag): (Ent)Führungen in die Steinzeit. Eine
Entdeckungstour zu den Rentierjägern und Pfahlbauern am
Federsee.
20. & 21. April (Ostern): Keltenfest im Federseemuseum
Die Keltengruppen „HDGM“ und „Carnyx“ haben sich der leben-
digen Geschichtsdarstellung verschrieben und gehören zu den
renommiertesten Reenactment-Gruppen in Süddeutschland.
Spezialisiert auf Handwerk, Wirtschaftsweise und Kriegskunst
setzen sie eine der spannendsten vor- geschichtlichen Epochen
informativ in Szene.
Weitere Infos: Federseemuseum Bad Buchau, August Gröber
Platz, 88422 Bad Buchau, Tel.  07582/8350, www.federseemu-
seum.de
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